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Bezirksregierung Düsseldorf

Per elektronischer Post 
Herrn Marcus Lorenz 

mailto: ██████████████████████████ 

Aufstellung des Luftreinhalteplans für das Plangebi et der Stadt Es-
sen 
Ihr Antrag auf Einsicht in die Emissionsberechnungen des Gutachters 
AVISO 

Sehr geehrter Herr Lorenz, 

am  10.09.2018  habe  ich  Ihren  Antrag  vom  10.09.2018  auf  Zugang  zu 
Umweltinformationen  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  NRW,  dem 
Umweltinformationsgesetz  NRW  und  dem  Verbraucherinformationsge-
setz  erhalten.  Leider  kann  ich  Ihrem  Antrag  nicht  nachkommen,  da  ich 
nicht über die von Ihnen begehrten Informationen verfüge.  
Ein Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen nach § 2 Abs. 1 UIG 
NRW  besteht  nur  gegenüber  informationspflichtigen  Stellen  im  Sinne 
von § 1 Abs. 2 UIG NRW, die auch über die begehrten U mweltinformati-
onen  verfügen.  Informationen  sind  dann  verfügbar,  wenn  diese  entwe-
der bei der Stelle selbst vorhanden oder für sie durch eine nicht informa-
tionspflichtige Stelle bereitgehalten werden (§ 2 Abs.  4 Satz 1 UIG). Die 
Bezirksregierung Düsseldorf ist zwar nach § 1 Abs. 2 Nr. 1  Satz 1 UIG 
NRW  informationspflichtige  Stelle,  verfügt  jedoch  nicht  über  die  von 
Ihnen   begehrten   Informationen.   Mir   liegt   der   von   Ihnen   genannte 
Schlussbericht des Gutachterbüros AVISO nicht vor.  

Über  die  von  Ihnen  begehrten  Umweltinformationen  verfügt  das  Lan-
desamt  für  Natur,  Umwelt  und  Verbraucherschutz  Nordrhein-Westfalen 
(LANUV). 

Verfügt eine informationspflichtige Stelle nicht über die begehrten Infor-
mationen, ist der Antrag nicht abzulehnen, sondern die  zuständige Stel-
le  zu  informieren  oder  den  Antrag  an  diese  weiterzuleiten  (§  4  Abs. 3 
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Satz  1  u.  2  UIG).  Die  Weiterleitung  Ihres  Antrags  und  die  Information 
des LANUV sind durch mich erfolgt.  
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gezeichnet 
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